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Stand: Zustimmung zur Feststellung nach erneuter, eingeschränkter Beteiligung gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB für das Grundstück Riekbornweg 2 (Flurstück 1091) 

(August 2017) 

ENTWURF 

 

V e r o r d n u n g 

über den Bebauungsplan-Entwurf Schnelsen 93 

Vom ...      

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), 
zuletzt geändert am 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808, 2831), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 sowie § 5 
Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. 
S. 271), zuletzt geändert am 13. Februar 2015 (HmbGVBl. S. 39), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Ham-
burgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert am 17. 
Februar 2016 (HmbGVBl. S. 63), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung 
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt geändert am 13. 
Mai 2014 (HmbGVBl. S. 167), in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am zuletzt geändert am 29. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1298, 1302)  sowie § 1, § 2 Absatz 1 und § 3 der Weiterübertragungsverordnung-Bau 
vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142, 147), 
wird verordnet: 

§ 1 

(1) Der Bebauungsplan Schnelsen 93 für den Geltungsbereich am Riekbornweg (Bezirk Eimsbüt-
tel, Ortsteil 319) wird festgestellt.  

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:  

Riekbornweg  Südost- und Südwestgrenze des Flurstücks 5610, Südwest- und Nordwest-
grenze des Flurstücks 3918, über das Flurstück 1092 (Riekbornweg), Nordwestgrenzen der 
Flurstücke 8027, 8115 und 1091 der Gemarkung Schnelsen. 

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die ihm beigegebene Begründung werden 
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt. 

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim örtlich zuständigen Bezirks-
amt während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche 
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstattung er-
worben werden. 

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, kann ein Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die in Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

3. Unbeachtlich werden 

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Baugesetzbuchs be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind. 

§ 2 

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachstehende Vorschriften: 

1. Im Allgemeinen Wohngebiet werden Ausnahmen für Gartenbaubetriebe und Tankstellen aus-
geschlossen. 

2. Im Mischgebiet sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten nach § 6 Ab-
satz 2 Nummer 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S. 133), ), zuletzt geändert am 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057, 1062) unzulässig. Aus-
nahmen für Vergnügungsstätten nach § 6 Absatz 3 BauNVO werden ausgeschlossen.  

3. In dem mit „MI(F)“ bezeichneten Teil des Mischgebiets ist die Erneuerung des mit „(F)“ be-
zeichneten Gebäudes allgemein zulässig. Änderungen, Nutzungsänderungen oder Erweiterun-
gen dieser Anlage können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn durch die Anwendung 
des Standes der Technik, bauliche Einhausungen oder Abschirmungen sichergestellt wird, dass 
es durch die Nutzung der Anlage nicht zu schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 
Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1275), zuletzt geändert 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771, 2773), kommt. 

4. Im Allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze nur in Tiefgaragen zulässig. Tiefgaragen sind auch 
außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

5. Die Oberkanten von Tiefgaragen einschließlich ihrer Überdeckung dürfen nicht über die natürli-
che Geländeoberfläche herausragen. 

6. Im Allgemeinen Wohngebiet darf die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 für bauliche Anla-
gen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis 
zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. 

7. In den allgemeinen Wohngebieten mit abweichender Bauweise müssen Gebäude in dem mit 
„a1“ bezeichneten Bereich eine Mindestlänge von 60 m Länge und Gebäude in dem mit „a2“ be-
zeichneten Bereich eine Mindestlänge von 65 m aufweisen.  

8. In dem mit „MI(E)“ bezeichneten Teil des Mischgebiets sind - mit Ausnahme der nach Nordwes-
ten und Südwesten ausgerichteten Fassaden - 

- vor Fenstern von Aufenthaltsräumen verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, 
Wintergärten), verglaste Laubengänge oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen 
vorzusehen oder  

- Fenster von Aufenthaltsräumen als nicht zu öffnende Fenster auszuführen und die ausrei-
chende Belüftung sicherzustellen. In diesem Fall müssen Fenster zur lärmabgewandten 
Seite angeordnet werden, die den Anforderungen des § 44 Abs. 2 der Hamburgischen 
Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert 
am 17. Februar 2016 (HmbGVBl. S. 63)  entsprechen. 

Ausnahmsweise kann auf die aufgeführten Maßnahmen verzichtet werden, wenn an allen Ge-
bäudefassaden die Einhaltung der Richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm), vom 26. August 1998 (Gemeinsames Ministerialblatt S. 503) nachgewiesen 
wird. 

9. In dem mit „MI(D)“ bezeichneten Teil des Mischgebiets sind - mit Ausnahme der nach Süden, 
Südwesten und Südosten ausgerichteten Fassaden  

- vor Fenstern von Aufenthaltsräumen verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, 
Wintergärten), verglaste Laubengänge oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen 
vorzusehen oder  

- Fenster von Aufenthaltsräumen als nicht zu öffnende Fenster auszuführen und die ausrei-
chende Belüftung sicherzustellen. In diesem Fall müssen Fenster zur lärmabgewandten 
Seite angeordnet werden, die den Anforderungen des § 44 Abs. 2 HBauO entsprechen.  

Ausnahmsweise kann auf die aufgeführten Maßnahmen verzichtet werden, wenn an allen Ge-
bäudefassaden die Einhaltung der Richtwerte der TA Lärm nachgewiesen wird.   
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10. An den mit „(A1)“, „(A2)“ und „(B)“ bezeichneten Fassaden sind einseitig zu diesen Seiten aus-
gerichtete Wohnungen unzulässig. 

An den mit „(A1)“, „(A2)“ und „(B)“ bezeichneten Fassaden sind  

- vor den Fenstern von Aufenthaltsräumen verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste 
Loggien, Wintergärten, verglaste Laubengänge) oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maß-
nahmen vorzusehen oder  

- Fenster von Aufenthaltsräumen als nicht zu öffnende Fenster auszuführen und die ausrei-
chende Belüftung sicherzustellen. In diesem Fall müssen Fenster zur lärmabgewandten 
Seite angeordnet werden, die den Anforderungen des § 44 Abs. 2 HBauO entsprechen - 
oder  

- in den Aufenthaltsräumen durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie zum 
Beispiel Doppelfassaden, verglaste Vorbauten, besondere Fensterkonstruktionen oder in 
ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen sicherzustellen, dass durch diese baulichen 
Maßnahmen insgesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es ermöglicht, dass in 
Aufenthaltsräumen ein Innenraumpegel von 40 dB(A) bei teilgeöffneten Fenstern während 
der Tagzeit nicht überschritten wird. 

Ausnahmsweise kann auf die aufgeführten Maßnahmen an den Fassaden „(A2)“ und „(B)“ ver-
zichtet werden, wenn an diesen Gebäudefassaden die Einhaltung der Richtwerte der TA Lärm 
nachgewiesen wird.   

Bei der Errichtung von Außenwohnbereichen (zum Beispiel Balkone, Loggien, Terrassen) an 
den mit „(A1)“, „(A2)“ und „(B)“ bezeichneten Fassaden ist mindestens ein Außenwohnbereich 
auf der lärmabgewandten Seite zu errichten. 

11. An der mit „(A1)“ bezeichneten Fassade ist in den Schlafräumen durch geeignete bauliche 
Schallschutzmaßnahmen wie verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergär-
ten), besondere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen sicher-
zustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht 
wird, die es ermöglicht, dass in den Schlafräumen ein Innenraumpegel von 30 dB(A) bei teilge-
öffneten Fenstern während der Nachtzeit nicht überschritten wird. Erfolgt die bauliche Schall-
schutzmaßnahme in Form von verglasten Vorbauten, muss dieser Innenraumpegel bei teilge-
öffneten Bauteilen erreicht werden. Wohn-/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinder-
zimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. 

12. An den mit „(C)“ bezeichneten Fassaden sind  

- vor den Fenstern von Aufenthaltsräumen verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste 
Loggien, Wintergärten), verglaste Laubengänge oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maß-
nahmen vorzusehen oder 

- Fenster von Aufenthaltsräumen als nicht zu öffnende Fenster auszuführen und die ausrei-
chende Belüftung sicherzustellen - in diesem Fall müssen Fenster zur lärmabgewandten 
Seite angeordnet werden, die den Anforderungen des § 44 Abs. 2 HBauO entsprechen.  

13. Die nicht überbauten und nicht für Erschließungswege beanspruchten Flächen von Tiefgaragen 
sind mit einem mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und 
gärtnerisch anzulegen. Sofern Bäume angepflanzt werden, muss der Substrataufbau im Be-
reich der Bäume auf einer Fläche von mindestens 12 m² mindestens 1 m betragen.  

14. In den Baugebieten sind die bis zu 20 Grad flachgeneigten Dachflächen, soweit sie nicht für die 
Belichtung oder für Dachaufbauten zur Aufnahme technischer Anlagen erforderlich sind, mit ei-
nem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen. 

15. Im Allgemeinen Wohngebiet ist je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ein kleinkroniger 
Baum oder für je angefangene 1.000 m² Grundstücksfläche ein großkroniger Baum zu pflanzen. 
Der Stammumfang muss bei kleinkronigen Bäumen mindestens 14 cm und bei großkronigen 
Bäumen mindestens 18 cm, jeweils gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, betragen. Für 
die anzupflanzenden Bäume sind standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwenden 
und zu erhalten. Im Kronenbereich jedes Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von mindes-
tens 12 m² anzulegen und zu begrünen.  

16. Im Mischgebiet muss der Durchgrünungsanteil auf den jeweiligen Grundstücken mindestens 20 
vom Hundert der Grundstücksfläche betragen. Diese Flächen sind mit Bäumen und Sträuchern 
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zu bepflanzen. Für die anzupflanzenden Bäume sind standortgerechte einheimische Laubge-
hölze zu verwenden und zu erhalten. 

17. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Gehwege und ebenerdige Stellplätze in wasser- und 
luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen auf zu begrü-
nenden Flächen sind in vegetationsfähigem Aufbau (zum Beispiel Schotterrasen, Rasengitter-
steine etc.) herzustellen. 

18. Bauliche und technische Maßnahmen, wie zum Beispiel Drainagen, die zu einer dauerhaften 
Absenkung des vegetationsverfügbaren Grundwassers führen, sind unzulässig. 

§ 3 

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebauungspläne aufgehoben. 

 


